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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.11.1983

Norm

AÖS 1975 allg

VersVG §11

Rechtssatz

Den AÖS 1975 kann ebensowenig wie dem VersVG eine zeitliche Begrenzung der Auskunftsp icht und der Erhebungen

des Versicherers (im Sinne des § 19 Abs 10 AÖS 1975 und des § 11 VersVG) entnommen werden, sodaß auch nicht

davon ausgegangen werden kann, daß die Fälligkeit nach Ablauf einer bestimmten Frist (zur Durchführung von

Erhebungen) jedenfalls eintritt.
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